


5. Rohrpfosten zu Verkehrszeichen dürfen nur dann benutzt werden, wenn sich die Verkehrs­
zeichen ausschließlich auf den ruhenden Verkehr (Haltverbote/Parkscheibenregelung) be­
ziehen.

6. Verkehrsinseln (Fahrbahnteiler/Überquerungshilfen), Fußgängerschutzgitter und Bäume
dürfen zur Anbringung von Stellschildern nicht benutzt werden.

7. Die Wahlwerbung ist nur zulässig, soweit sie der freiheitlich demokratischen Grundordnung
entspricht und keiner gesetzlichen Vorschrift widerspricht.

8. Jegliche Wahlbeeinflussung im Bereich von 20 Metern vor dem Gebäudeeingang des Wahl­
lokals ist verboten. Das gilt sowohl für Aufstellung von Wahlplakaten, als auch für Unter­
schriftensammlungen.

9. Die Plakatwerbung ist spätestens am 11. Dezember 2015 zu entfernen. Erfolgt dies nicht,
wird der städtische Bauhof im Wege der Ersatzvornahme ab dem 14. Dezember 2015 die
Wahlwerbung entfernen. Die hierdurch entstehenden Kosten werden in Rechnung gestellt.

Die Genehmigungsbehörde behält sich das Recht vor, Schilder, die entgegen dieser Auflagen 
angebracht werden, umzustellen bzw. zu entfernen. Die hierfür entstehenden Kosten können 
dem Genehmigungsinhaber in Rechnung gestellt werden. 

Hinweise zur Sondernutzungserlaubnis: 

1. Für Schäden oder Ersatzansprüche Dritter, die sich aus der Inanspruchnahme dieser Son­
dernutzungserlaubnis ergeben, haftet der Erlaubnisinhaber.

2. Jegliche Wahlbeeinflussung im Bereich von 20 Metern vor dem Gebäudeeingang des Wahl­
lokals ist verboten. Das gilt sowohl für Aufstellung von Wahlplakaten, als auch für Unter­
schriftensammlungen. Verstöße hiergegen werden mit einer Geldbuße bedroht.

Gebührenfestsetzung: Auf die Erhebung einer Gebühr wird verzichtet. 

Verantwortlich: 
t 

Herr Greb 
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